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Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagegesetz vom 23. Juni 2006) 

HESPER FUND, 4 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen 
 

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds  

 

HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS 

 

(nachfolgend der „Teilfonds“) 

Hiermit werden die Aktionäre des oben genannten Teilfonds über folgende Änderung unterrichtet, die 

mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft tritt: 

 
Umwandlung der Gebührenstruktur  

Die bisher separat ausgewiesene und belastete Verwahrstellen- und Zentralverwaltungsvergütung 

wird gestrichen und zukünftig aus der Verwaltungsvergütung beglichen. Zudem entfällt die 

Mindestgebühr der Verwaltungsgesellschaft. Die separate Fondsmanagementvergütung bleibt 

bestehen. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine Gebührensenkung. 

 
Der Verkaufsprospekt (nebst Anhang und Satzung) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, der 
Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Exemplar des änderungsmarkierten Verkaufsprospektes 
(nebst Anhang und Satzung) stehen den Aktionären kostenlos am Sitz der Vertreterin zur Verfügung. 

 

Zürich, den 30. Dezember 2020 

 

Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich 

Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich 


